
Petition der Peiner Biologischen Arbeitsgemeinschaft 
an den Niedersächsischen Landtag vom 15.03.1981

Nachdem  sich  der Landkreis P eine für nicht kompetent erk lärte, über den gegen
w ärtig undurchschaubaren oder sogar w illkürlich  anmutenden Zustand der Ausnah
m etötungen zu beraten, geschw eige denn ihn zu v erb essern  (Landkreis P eine, Az. 
10 /132-00  v. 17. 2. 1981), r ich tete die P ein er B io log ische A rbeitsgem einschaft 
am 15. 3. 1981 folgende P etition  an den N ied ersäch sisch en  Landtag:

Antrag und Petition: Ausnahmetötungen bei geschützten sog, jagdbaren  
und nicht jagdbaren T ierarten

Präam bel

Tötungen geschützter Arten sind grundsätzlich  nicht zu b illigen . Eine Ausnahme 
is t  nur dann zu lässig , wenn M enschen durch T iere  sch w erste, ex isten tie lle , un
abwendbare Not leiden  m üssen .

Einleitung

Im Frühjahr 1980 sind an versch ied en en  Stellen  des L andkreises P eine M äusebus
sarde unter Berufung auf § 27 (Verhinderung überm äßigen W ildschadens) Bundes- 
jagdgesetz in der gültigen F assung vom 1. 4. 1977 getötet worden (Information 10/ 
132-00 des L andkreises P eine vom 10. 9. 1980). Das Töten erfolgte auf Anordnung 
des K re is jä g erm eis ters  ohne vorh erige oder g le ich zeitige  Benachrichtigung der 
Jagdbehörde, nachdem zuvor Jagdausübungsberechtigte in der einen oder anderen, 
nicht näher bekannten W eise entsprechende Anträge geste llt hatten. Laut G esetz  
(§ 27) müßte die Anordnung durch die zuständige Jagdbehörde, d. h. den Landkreis 
P eine erfolgen. Die Jagdbehörde hat ihre Kompetenz in Sachen T iertötungskontrolle  
m it B illigung des L andkreises P eine v ö llig  dem K reisjä g erm eister  in einer V er 
waltungskonstruktion übertragen, die weder im  Bundesjagdgesetz noch im N ied er
säch sisch en  Jagdgesetz im einzelnen  p räzise  (z. B. durch eine Verordnung: Grund
sätze und V erfahrensw eisen  bei Ausnahmetötungen) geregelt is t .

Der Mißbrauch, der m it dem sog. A usnahm e-Töten bei G reifvögeln wider a lle  
w issenschaftlichen  E rkenntnisse und Vorhaltungen des N aturschutzes und damit 
w ider Bestim m ungen und Intentionen des Natur- und T iersch u tzg esetzes  getrieben  
worden is t , verlangt eine gründliche D iskussion  und sorgfä ltigste  F assung der 
ungeschriebenen Regeln und V orschriften  des Tötens von geschützten oder gar vom  
A ussterben  bedrohten W ildtiere.

Verhinderung des M ißbrauchs der Tötung von geschützten oder seltenen  W ildtieren  
a ls Notwehrmaßnahme

Das A bstellen  des M ißbrauchs und die Anwendung m öglicher Ausnahmen so llte  auf 
verschiedenen  Entscheidungsebenen erfolgen:

durch:

A. 1. 1 V ertreter  der Jagdbehörde,

2. 1 Ausschuß (Sonderausschuß: Ausnahm e-Tötungen), der die u ntersch ied 
lichen  Interessensgruppen des Schutzes von T ieren  rep räsen tiert.



B. Die P ersonen  in d iesen  G rem ien m üssen  g ew isse  Anforderungen erfüllen:

1. Anforderungen an den V ertreter der Jagdbehörde.

Eine in der jetzigen  Verwaltungskonstruktion des L andkreises P eine besonders  
herausgehobene Entscheidungskom petenz einer einzigen  P erson  (des K reisjä g er
m e is te rs )  wird gestrich en  und nur für akuteste, den M enschen durch W ildtiere b e
treffende lebensgefährdende N otfälle begrenzt. Für den V ertreter  der Jagdbehörde 
sind herausragende fachliche und eth ische Qualifikationen erford erlich . D iese  
m üssen  gegeben sein  durch:

a) eine d eta illierte Kenntnis der T ie r - , N atur-, Jagd-, U m w eltschutzbestim 
mungen,

b) ein überdurchschnittliches b io log isch -ök o log isch es Sachwissen (Hochschulab
schluß in einer b iologischen  oder nahverwandten D iszip lin , zum indest L e istu n gs
stand B io log ie-C hem ie des Sekundarabschlusses II eines Gym nasium s = Abitur),

c) eine kontinuierliche Schulung in b io log isch-ök ologischen  N aturschutz-U m w elt - 
schut z - Fortbildungsveranstaltungen,

d) eine aktive Teilnahm e an dem E rarbeiten neuer Erkenntnis grün dlagen (T e il
nahme bei und/oder Gestaltung von Forschungsprogram m en),

e) eine um fassende Kenntnis oder ein V ertrautsein  m it den Personengruppen, die 
erwartungsgem äß a ls A ntragsteller in Frage kommen,

f) eine neutrale Haltung zu Tiertötungen, d. h. keine V orbelastung durch irgen d 
eine Form  berufsm äßiger oder hobbyhafter T iertö terei,

g) eine gründliche geographische Raumkenntnis für das Gebiet, in dem die A u s
nahmen beantragt werden könnten.

Im Prinzip  werden d iese Anforderungen auf Dauer nur von einem  Biologen (K re is- 
biologen) zu erfüllen  sein .

2. Anforderungen an die A usschußm itglieder

Die M itglieder so llen  die V oraussetzungen in m öglicher Annäherung an die Q uali
fikation des V ertreters der Jagdbehörde haben.

C. Für die Arbeit und die Entscheidungen des A u ssch u sses m üssen  K riterien  
entwickelt werden.

Tötungen von geschützten Arten sind grundsätzlich  nicht zu b illigen . Eine Ausnah
m e is t  nur dann zu lässig , wenn M enschen durch T iere sch w erste , ex isten tie lle , 
unabwendbare Not leiden  m üssen .

Die Gruppe trifft zusam m en m it dem V ertreter  der Jagdbehörde eine Entscheidung. 
Die Gruppe repräsentiert die In teressen  des T ie r - , N atur-, U m w eltschutzes, s o 
lange noch vorhanden - der Jagd innerhalb der Bevölkerung. Das bedeutet: D ie in 
nerhalb der Bevölkerung und o ffiz ie ll d iese  Gruppen vertretenden Gruppen (V ereine, 
Institutionen) sind durch D eleg ierte  vertreten .



Die Gruppe setzt sich  aus w enigstens 5 M itgliedern zusam m en, d iese  stim m en m it
q u a lifiz ierter  M ehrheit ab.

Für die Entscheidungen werden Suchkriterien vor gelegt:

a) ein ausgefü llter, u ntersch riebener Antrag,

b) sch riftlich  fix ierte  Daten über Anzahl, V erbreitung, V erteilung der T ierarten  
vor und zu dem Zeitpunkt einer zu beratschlagenden Maßnahme (gewonnen aus 
Langzeitkontrollen, Langzeitaufzeichnungen),

c) eine ausführliche SituationsSchilderung,

d) die V orlage von Bestätigungen einer sog. Schad- und Alarm m eldung (in Form  
von erkenn- und überprüfbaren Dokumenten, Zeugenaussagen),

e) genaue O rts- und Zeitangaben.

W ichtige Angaben sind am zw eckm äßigsten in einem  Fragebogen niederzulegen.

D. E s m üssen  V orschriften  für die adm in istrative Abwicklung der Entscheidungen, 
ihre Dokumentation, die Unterrichtung der Ö ffentlichkeit entwickelt werden.

1. E s gelten für die Entscheidung die B eurteilu ngskriterien  in C.

2. D ie adm inistrative Entscheidung erfolgt durch den Landkreis nach V orlage der 
Entscheidung des Sonderausschu sses. D er Landkreis überprüft die R echtsm ä
ßigkeit der A usschußentscheidung. D er Landkreis läßt sich  in einer bestim m ten  
F r ist  auf Form blättern das Ergebnis der Ausnahmetötungen in sachgem äßer, 
überprüfbarer Form  vorlegen.

3. D ie Anträge, die Entscheidungen, die E rgeb n isse nach erteilten  Entscheidungen  
werden arch iv iert und in bestim m ten Zeitabständen zusam m engefaßt. Das A r
ch iv ieren  erfolgt über w enigstens 10 Jahre. A bschriften der Dokumentationen  
werden zur öffentlichen E insichtnahm e im K reisarch iv  und im N aturschutzarchiv  
des Landes N ied ersachsen  aufbewahrt.

4. Die Ausnahmetötungen werden unter Nennen der Gründe der Öffentlichkeit m it
geteilt. Die Ankündigung erfolgt sofort bei Beginn der Tötungen. Damit so ll 
gew ährleistet werden, daß unbekannt gebliebene Gesichtspunkte des T ie r - , V o
g e l- , N atur-, U m w eltschutzes zur Sicherung der T iere m it berücksichtigt 
werden.

Hans Oelke
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